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Vorwort 

Das vorliegende Lehrbuch des Sachenrechts besteht aus zwei Bän-
den, von denen der erste den „Al lgemeinen Te i l " — die Grundlagen 
des Sachenrechts — der zweite den „Besonderen Te i l " behandelt. 

D ie Vorwegnähme eines „Al lgemeinen Teiles" erscheint aus ver-
schiedenen Gründen angebracht. 

Bevor die einzelnen Vorschriften  erörtert werden, ist es im Inter-
esse der Festigung der Dogmat ik erforderlich,  die tragenden Grund-
begriffe  und Leitsätze des Sachenrechts herauszuarbeiten. 

Ihre Darlegung knüpf t in mancher Hinsicht an Rechtsgrund-
begriffe  an, die diesem Gebiet vorgegeben sind, w ie ζ. B. an den 
Sach- und Verfügungsbegriff.  Der Zusammenhang des Sachenrechts 
mit dem Allgemeinen Te i l des Bürgerlichen Gesetzbuches verlangt 
eine Berücksichtigung innerhalb der Dogmat ik des Sachenrechtes. 

Sodann dient die Grundlagenforschung der Bestimmung des syste-
matischen Ortes des Sachenrechts. Hierzu trägt namentlich die Lehre 
von den Quel len und dem System bei. D ie Ausbreitung dieses ge-
samten Materials innerhalb der Einführung macht zugleich, von 
vornherein die zentrale Stellung des Sachenrechts innerhalb der 
Rechtsordnung ersichtlich. 

Aus dieser Erwägung schien es ratsam, die verfassungsrechtliche 
Seite der Eigentumslehre zu beleuchten. 

Schließlich ließen pädagogische Gesichtspunkte eine umfassende 
Einlei tung in das Sachenrecht angezeigt erscheinen. Denn die u n -
v e r m i t t e l t e Heranführung  des Studierenden an diesen Stoff 
geht auf Kosten des Verständnisses. 

Dies g i l t insbesondere für die üblicherweise sofort  beim Beginn 
des Studiums des Sachenrechts einsetzende Beschäftigung mi t der 
ausgefeilten Lehre vom Besitz, deren tiefere Bedeutung erst im Laufe 
des weiteren Vortrages des Sachenrechts ersichtlich w i rd . Das vor-
liegende Lehrbuch sieht daher in Band I von einer in sich abge-
schlossenen Darstel lung der Besitzordnung ab. Sie bleibt somit 
Band I I vorbehalten. 

Der Gang der Untersuchung unterscheidet sich demnach von an-
deren Lehrbüchern und Grundrissen insbesondere dadurch, daß eine 
umfassende Betrachtung der Grundlagen des Sachenrechts voraus-
geht, ferner  dadurch, daß die Darstel lung nicht auf das dr i t te Buch 
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des BGB beschränkt bleibt, sondern den Zusammenhang sachen-
rechtlicher Einrichtungen mi t anderen pr ivat- oder öffentlichrecht-
lichen Erscheinungen berücksichtigt. 

I m Vordergrunde stehen die die sachenrechtliche Dogmat ik tra-
genden Institutionen. Aus ihrem Wesen die Sinnverbundenheit der 
Rechtsnormen herzuleiten, ist eine selbstverständliche weitere Auf-
gabe. Der Erkenntnis der „sachlichen Eigenbedeutung der Rechts-
institute und Normgehalte" (Larenz) zu dienen, ist das angestrebte 
Ziel. 

Daß bereits zahlreiche Lehrbücher, Kommentare und Grundrisse 
des Sachenrechts vorhanden sind, kann demnach dieser abermaligen 
Behandlung des Stoffes  kaum entgegengehalten werden, zumal das 
Gesamtwerk zu einer Zeit abgeschlossen sein w i rd , zu der das 
Sachenrecht sicherlich wiederum eine veränderte Gestalt angenom-
men haben w i rd , denn diese Rechtsmaterie befindet sich infolge der 
zeitgebundenen Wandlungen des Eigentumsrechtes im ständigen 
Fluß der Entwicklung. 

I n Anbetracht dieses Wandlungsprozesses hätte es nahegelegen, 
historische und rechtsvergleichende Erörterungen anzustellen, es ist 
jedoch aus Gründen der Stoffbeschränkung  unterblieben. 

Diese Rücksichtnahme erforderte  auch eine Auswahl aus der um-
fangreichen, kaum übersehbaren L i teratur und Judikatur; dies um 
so mehr, als das Buch seiner Anlage nach keine erschöpfende Dar-
stellung, sondern eine Gesamtschau über die 

„ Inst i tut ionen des Sachen redits" 
anstrebt. 

Der vorliegende Band wurde im wesentlichen im Jahre 1952 ab-
geschlossen. S chrifttum, Judikatur und Gesetze aus späterer Zeit 
konnten nur in geringem Umfange Berücksichtigung finden. 

Mein Dank gebührt meinen Mitarbeitern, den Herren Staatsanwalt 
Dr . Herold, Assessor Glückert, Referendar  Mül ler und Dr . Raab, 
Nürnberg. 

H e r m a n n E i c h l e r 
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E r s t e s K a p i t e l 

Begriff  und Wesen des Sachenrechts 

1. Sachenrecht im objekt iven und subjekt iven Sinne 

Das dr i t te Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches trägt die Über-
schrift  „Sachenrecht". Das Wor t bezeichnet in dieser Sinndeutung 
den Inbegri f f  der sachenrechtlichen Normen. I m weiteren Sinne sind 
darunter alle sachenrechtlichen Regelungen überhaupt zu verstehen, 
im engeren Sinne nur die im sachenrechtlichen System des BGB 
enthaltenen. 

Es handelt sich um die Gesamtheit der Rechtssätze, die Rechte a η 
S a c h e n zum Gegenstand haben, im Gegensatz zu den Forderungs-
rechten, die nur Rechte a u f S a c h e n hervorbringen können, sofern 
sie sich ihrem Inhal t nach auf körperliche Gegenstände beziehen. 
Persönliche Rechte aus einem Vertrage, die auf Sacherwerb oder 
Sachgebrauch gerichtet sind, haben zwar auch eine Sache zum Ge-
genstand, sind aber keine Rechte von Personen an Sachen. 

Das Recht an einer Sache vermit tel t eine Herrschaft  über die 
Sache, auf deren rechtlicher Anerkennung und Gestaltung die Ent-
faltung des Sachenrechts zu einer in sich geschlossenen selbständigen 
Rechtsmaterie fußt. Von diesem Standpunkt aus w i r d das Sachen-
recht im objekt iven Sinne auch definiert  als Inbegri f f  der Rechts-
normen, die die privatrechtliche Herrschaft  über die Sachgüter 
ordnen. Das Sachenrecht ist gleichsam die R e c h t s o r d n u n g f ü r 
d i e B e h e r r s c h u n g der Sachen, und zwar ist die Sachherrschaft 
in verschiedenartigen Rechtsformen ausgestaltet, die das Gesetz in 
den einzelnen Sachenrechten entwickelt hat. 

Dem Sachenrecht im objekt iven Sinne steht daher begriff l ich  das 
dem Rechtssubjekt zustehende Sachenrecht gegenüber. Au f der 
Grundlage jener Normen erwächst demnach d a s S a c h e n r e c h t 
i m s u b j e k t i v e n S i n n e : das Eigentum und die beschränkten 
dinglichen Rechte. 

2. Merkmale des Sachenrechts 

a) H e r r s c h a f t s c h a r a k t e r 
α) Entsprechend der herkömmlichen Auffassung,  daß das Sachen-

recht die Rechtsordnung für die Beherrschung der Sachen darstellt, 

1 Eichler, Sachenrecht I 



2 Begriff  und Wesen des S a c h e n r e t s 

w i r d auch das begriffliche  Merkmal des einzelnen Sachenrechtes in 
der vom objekt iven Redit anerkannten, die Güter u n m i t t e l b a r 
ergreifenden  S a c h h e r r s c h a f t  erblickt. Das Sachenrecht voll-
zieht die unmittelbare Rechtsmacht des Berechtigten an der Sache. 
D i e R e c h t s g e w a l t , die im Sachenrecht seinem Inhal t nach 
liegt, e r g r e i f t  d i e S a c h e s e l b s t , haftet an der Sache selbst. 

Die Unmit te lbarkei t der Beziehung bedeutet, dafi sich das Redit 
ohne Rücksicht auf den Wi l l en eines andern entfalten kann, mi th in 
nicht durch die Leistungspflicht eines Partners vermit te l t w i rd ; in 
diesem Falle ist nämlich der Weg von der Person des Berechtigten 
zur Sache deshalb ein mittelbarer, we i l er über die Person des Ver-
pflichteten führt,  während unmittelbarer Leistungsgegenstand die 
geschuldete Handlung oder Unterlassung selbst ist. D ie Unmit tel-
barkeit der Sachbeziehung w i r d von dem Begriff  der Dingl ichkeit 
aufgenommen. Ih r Wesen ist daher im Prinzip nur durch Loslösung 
der Sachbeziehung von einer vermöge des Redits verpflichteten 
Person zu begreifen. We i l mi th in im Vordergrund das „D ing " als 
der ursprüngliche Beziehungspunkt der Rechtsmacht des Berech-
tigten steht, hat sich hieraus die Vorstel lung eines dinglichen Rechtes 
abgeleitet.1 

Das Merkmal der Unmit te lbarkei t schließt nicht aus, dafi sich aus 
dem sachenrechtlichen Verhältnis eine rechtliche Beziehung des 
Trägers des Redites zu einem anderen Rechtssubjekt ergeben, 
namentlich eine positive Leistungpspflicht erwachsen kann.2 Diese 
bleibt jedoch für die Er läuterung des Sachenrechts zunächst außer 
Betracht, da die „Zuständigkeit einer Person für eine Sache" an sich 
bereits Inhal t der Rechtsbeziehung ist. 

D ie Vorstel lung einer gegnerlosen Beherrschung der Sache be-
gegnet dem Bedenken, daß zwischen Person und Sache überhaupt 
kein Recht, sondern nur ein Faktum denkbar sein soll, we i l sich die 
im subjekt iven Redit enthaltenen Herrschaftsbefugnisse  nur von 
Person zu Person sollen entfalten können. Hiervon kann allerdings 
beim Sachenrecht nur insofern die Rede sein, als es sich um ein 
Redit an der Sache gegenüber jedermann handelt und deshalb alle 

1 Weiter ausgeprägt ist sie dadurch, dafi Sachenrechte dingliche Wirkungen 
hervorbringen; in einem übertragenen Sinne spricht man audi davon, dafi 
sidi ein Rechtsvorgang mi t dinglicher Kraf t  vollzieht oder dafi eine Einigung 
dinglichen Charakter trägt. Frei l ich verwendet das Gesetz den Ausdruck 
„dingliches Recht" nicht, es spricht nur in einer die Ver jährung betreffenden 
Vorschrift  (§ 221 BGB) von dem dinglichen Anspruch, allein bereits die Mo-
tive zum BGB setzen den Begriff  des dingl idien Rechtes voraus und erblicken 
das Wesen der Dinglichkeit in der u n m i t t e l b a r e n Macht der Person 
über die Sache. 

2 Westermann, Sachenrecht, S. 5 mit Beispielen. 
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Personen von der Sache selbst ausgeschlossen sind; nur in diesem 
Sinne läßt sich von einem beherrschten Wi l len anderer Personen 
sprechen.3 

ß) Der Herrschaftsgedanke  in seiner allgemein gehaltenen, auf 
die absoluten Rechte hinweisenden Bedeutung ist ohnehin wenig 
aufschlußreich für die Er läuterung des Sachenrechts,4 zumal dem 
subjekt iven Recht als solchem das Herrschaftsmoment  innewohnt. 
Recht an einer Sache mi t Herrschaft  über eine Sache zu übersetzen, 
läuft deshalb geradezu auf ein idem per idem hinaus. Hinzukommt, 
daß auch andere Kategorien von Rechten Herrschaftsvorstellungen 
beinhalten, wie ζ. B. gewisse Familienrechte. Das typisch sachen-
rechtliche Wesen dieser Herrschaft  des Berechtigten kann auch nicht 
durch den Zusatz der Unmittelbarkei t ersichtlich gemacht werden, 
denn dieses Merkmal weist eher auf das tatsächliche als auf das 
rechtliche Verhältnis des Berechtigten zum Gegenstand hin, charak-
terisiert also mehr den Besitz (§§ 854 ff.  BGB) als das Eigentum 
(§ 903 BGB). 

γ) Sachenrechte gewähren zwar dem Inhaber des Rechtes eine 
Macht über die Sache, aber diese Herrschaft  an sich erk lär t noch 
nicht die Struktur des dinglichen Rechtes, sondern allenfalls eine 
Folgeerscheinung. Das Wesentliche ist die sachenrechtliche G e -
w ä h r l e i s t u n g und S i c h e r u n g d e r „ S a c h h e r r s c h a f t " 
im Sinne einer Objekt iv ierung, einer gegenständlichen Festmachung 
des Rechtes,5 das aus der r e c h t l i c h e n V e r b i n d u n g e i n e r 
S a c h e m i t d e r P e r s o n zu einer sachenrechtlichen Einrichtung 
entspringt. Der Nachdruck l iegt demnach weniger auf dem Herr-
schaftsrecht,  als auf der absoluten Sicherung und dinglichen Ge-
währleistung jener Verbindung durch die Inst i tute des Sachenrechts. 
Denn diese Gewährleistung besteht darin, daß die Einrichtungen 
des objekt iven Sachenrechtes einen direkten Zugri f f  auf die Sache 
ermöglichen, dergestalt, daß sich der Berechtigte ohne weiteres an 
die S a c h e „ h a l t e n " 6 kann. So hält sich der Hypothekengläubiger 
an das Grundstück, auf dem die Hypothek ruht, wenn er das ding-
liche Recht geltend macht, an die Person des Schuldners hingegen, 
wenn er die gesicherte Forderung geltend macht. Daß sich der Be-

3 Lehmann, Allgemeiner Tei l des BGB, 7. Auf l . S. 76. 
4 Unverwirk l ichte Sachenrechte gewähren keine unmittelbare Sachherr-

sdiaft. Maunz, Hauptprobleme des öffentlichen  Sachenrechts, 1933, S. 44, 
unterscheidet mi t Redit scharf  zwischen dem Sachenrecht und dem dinglichen 
Recht. Während sich nämlich dieses begrif f l ich  konstruieren läßt, weist der 
Begriff  des Sachenrechts im subj. Sinne nur das Merkmal auf, daß es „ in-
halt l ich i n gewisser Weise von Sachen im Rechtssinne handelt." 

5 Hieraus leitet sich der unten behandelte Successionsschutz ab. 
6 Landläuf ig ausgedrückt. 

ι 


